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§ 15 BVwGG Geschäftsverteilung
 BVwGG - Bundesverwaltungsgerichtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.10.2025

1. (1)Vor Ablauf jedes Geschäftsverteilungsjahres hat der Geschäftsverteilungsausschuss jeweils für das nächste

Geschäftsverteilungsjahr eine Geschäftsverteilung zu beschließen. Das Geschäftsverteilungsjahr beginnt am

1. Februar und endet am 31. Jänner des Folgejahres. Die Geschäftsverteilung hat zu bestimmen:

1. 1.ob die Mitglieder des Bundesverwaltungsgerichtes auf einem Arbeitsplatz in der Dienststelle am Sitz oder

in einer Außenstelle verwendet werden, wobei den Mitgliedern ein Arbeitsplatz in der jeweils anderen

Dienststelle nur mit ihrer Zustimmung zugewiesen werden darf;

2. 2.die Vorsitzenden und Beisitzer der Senate sowie die Ersatzmitglieder (Stellvertreter, Ersatzbeisitzer) und

die Reihenfolge, in der diese einzutreten haben;

3. 3.die Verteilung der dem Bundesverwaltungsgericht zufallenden gerichtlichen Geschäfte auf die Einzelrichter

und Senate;

4. 4.die Einrichtung von Kammern und ihre Geschäftsgebiete sowie die in den einzelnen Kammern

zusammengefassten Einzelrichter und Senate.

2. (2)Der Präsident hat den Entwurf einer Geschäftsverteilung für das nächste Geschäftsverteilungsjahr vom

2. November bis einschließlich 25. November zur Einsicht aufzulegen (Einsichtsfrist). Jedes Mitglied des

Bundesverwaltungsgerichtes ist berechtigt, während der Einsichtsfrist schriftliche Einwendungen gegen den

Entwurf zu erheben. Die Einwendungen müssen eine Begründung und einen Abänderungsantrag enthalten. Der

Geschäftsverteilungsausschuss hat vor dem Geschäftsverteilungsbeschluss über die Einwendungen zu beraten.

Eine abgesonderte Beschlussfassung über die Einwendungen hat zu unterbleiben. Soweit der

Geschäftsverteilungsbeschluss vom Entwurf abweicht oder Einwendungen nicht berücksichtigt, ist er zu

begründen. Die Begründung ist möglichst bald nach der Beschlussfassung, jedenfalls jedoch in der Zeit vom 1. bis

einschließlich 15. Februar zur Einsicht bereit zu halten.

3. (3)Die Verteilung der Geschäfte nach Abs. 1 Z 3 hat so zu erfolgen, dass insgesamt eine möglichst gleichmäßige

Auslastung aller Einzelrichter und Senate des Bundesverwaltungsgerichtes erreicht wird, wobei die

Wahrnehmung von Vertretungsaufgaben oder von Aufgaben der Justizverwaltung entsprechend zu

berücksichtigen ist, und dass eine die Rechtsschutzinteressen der Parteien wahrende Rechtspflege sichergestellt

ist. Rechtssachen, in denen bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, sind tunlichst bei jenem

Einzelrichter oder Senat zu belassen, von dem sie bisher geführt worden sind.

4. (3a)Rechtssachen nach dem Staatsschutz- und Nachrichtendienst-Gesetz (SNG), BGBl. I Nr. 5/2016, sind nur jenen

Richterinnen und Richtern zuzuweisen, die als vertrauenswürdig nach Maßgabe einer zuvor durchgeführten

Vertrauenswürdigkeitsprüfung nach § 15c Abs. 3 SNG gelten.

5. (4)Wegen Veränderungen im Personalstand, wegen Überlastung oder zu geringer Beschäftigung einzelner

Mitglieder oder Senate oder aus anderen wichtigen Gründen kann die Geschäftsverteilung vom

Geschäftsverteilungsausschuss auch während des Geschäftsverteilungsjahres geändert werden. Diesfalls sollen

Rechtssachen, in denen bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, tunlichst vom bisherigen

Einzelrichter oder Senat zu Ende geführt werden. Wenn möglich, sollen die Senate hiezu in derselben
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Zusammensetzung wie bisher zusammentreten.

6. (5)Beschließt der Geschäftsverteilungsausschuss nötige Änderungen der Geschäftsverteilung im Sinne des Abs. 4

nicht innerhalb von sechs Wochen, so hat der Präsident diese Änderungen durch Erlassung einer vorläufigen

Geschäftsverteilung vorzunehmen. In diesem Fall hat der Präsident unverzüglich den

Geschäftsverteilungsausschuss zur Beschlussfassung über die endgültige Geschäftsverteilung zu einer Sitzung

einzuberufen, die spätestens vier Wochen nach Erlassung der vorläufigen Geschäftsverteilung stattzufinden hat.

Mit der Beschlussfassung über die endgültige Geschäftsverteilung tritt die vorläufige Geschäftsverteilung außer

Kraft.

7. (6)Hat der Geschäftsverteilungsausschuss bis zum Ablauf des Geschäftsverteilungsjahres keine

Geschäftsverteilung beschlossen, so gilt die bisherige Geschäftsverteilung bis zur Beschlussfassung über eine

neue Geschäftsverteilung weiter.

8. (7)Die Geschäftsverteilung ist vom Präsidenten zur allgemeinen Einsicht aufzulegen und kann auch auf andere

Weise öffentlich zugänglich gemacht werden.

9. (8)Die Geschäftsverteilungsübersicht ist nach der aufsteigenden Nummerierung der Gerichtsabteilungen und

Kammern (§ 16) zu gliedern. In ihr sind auszuweisen:

1. 1.die Namen der Einzelrichter und ihrer Vertreter;

2. 2.die Namen der Vorsitzenden und Beisitzer der Senate sowie die Namen der Stellvertreter und

Ersatzbeisitzer;

3. 3.die den Einzelrichtern und Senaten zugewiesenen Geschäftsgebiete;

4. 4.die Geschäftsgebiete der Kammern sowie die in den einzelnen Kammern zusammengefassten

Einzelrichter und Senate;

5. 5.bei mehreren Geschäftsabteilungen die für die Gerichtsabteilung bzw. Kammer zuständige

Geschäftsabteilung der Geschäftsstelle;

6. 6.die Namen und Geschäftsgebiete der Rechtspfleger sowie welcher Gerichtsabteilung sie zugewiesen sind.

Die Geschäftsverteilungsübersicht ist durch Aushang an der Amtstafel zur öffentlichen Einsicht bereit zu stellen.

In Kraft seit 01.10.2025 bis 31.12.9999
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